
 Vereinte Nationen A/RES/63/186 

 
Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York. Der endgültige amtliche Wortlaut der 
Übersetzung erscheint im Offiziellen Protokoll der Generalversammlung (A/63/49 (Vol. I)). 

 

 

Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 
17. März 2009 

Dreiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 64 b) 

Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/63/430/Add.2)] 

63/186. Internationales Übereinkommen zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihrer Resolution 61/177 vom 20. Dezember 2006, mit der sie das In-
ternationale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen ver-
abschiedete und zur Unterzeichnung, zur Ratifikation und zum Beitritt auflegte, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 47/133 vom 18. Dezember 1992, mit der sie die Er-
klärung über den Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen als einen Grundsatzka-
talog für alle Staaten verabschiedete, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 7/12 des Menschenrechtsrats vom 27. März 
20081, mit der der Rat das Mandat der Arbeitsgruppe zur Frage des Verschwindenlassens 
von Personen um einen weiteren Zeitraum von drei Jahren verlängerte, 

 insbesondere höchst besorgt über die Zunahme des Verschwindenlassens von Perso-
nen in verschiedenen Regionen der Welt, einschließlich Festnahmen, Entzug der Freiheit 
und Entführungen, wenn diese Teil des Verschwindenlassens von Personen sind oder dem 
gleichkommen, sowie über die wachsende Zahl von Berichten über die Drangsalierung, 
Misshandlung und Einschüchterung von Zeugen des Verschwindenlassens oder von Ange-
hörigen verschwundener Personen, 

 in der Erkenntnis, dass in dem Übereinkommen das Verschwindenlassen von Perso-
nen unter bestimmten Umständen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt wird, 

 anerkennend, dass das möglichst baldige, mit seiner Ratifikation durch zwanzig Staa-
ten bewirkte Inkrafttreten des Übereinkommens ein bedeutsames Ereignis sein wird, 

 1. begrüßt die Verabschiedung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz 
aller Personen vor dem Verschwindenlassen2  am 20. Dezember 2006 und sieht seinem bal-
digen Inkrafttreten erwartungsvoll entgegen; 

_______________ 
1 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. II. 
2 Resolution 61/177, Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassung: dBGBl. 2009 II S. 932. 
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 2. begrüßt es außerdem, dass das Übereinkommen seit der Zeremonie zu seiner 
Unterzeichnung am 6. Februar 2007 von achtzig Staaten unterzeichnet und von sieben rati-
fiziert wurde, und fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen noch nicht unter-
zeichnet und ratifiziert haben, auf, dies mit Vorrang zu erwägen und die in den Artikeln 31 
und 32 des Übereinkommens vorgesehene Option betreffend den Ausschuss über das 
Verschwindenlassen zu erwägen; 

 3. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um den Staaten dabei be-
hilflich zu sein, Vertragsparteien des Übereinkommens zu werden, mit dem Ziel, seine Uni-
versalität herbeizuführen; 

 4. ersucht die Einrichtungen und Organisationen der Vereinten Nationen und bittet 
die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und die Arbeitsgruppe zur Fra-
ge des Verschwindenlassens von Personen, die Maßnahmen zur Verbreitung von Informa-
tionen über das Übereinkommen, zur Förderung seines Verständnisses, zur Vorbereitung sei-
nes Inkrafttretens und zur Unterstützung der Vertragsstaaten bei der Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen nach diesem Rechtsinstrument fortzusetzen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundsech-
zigsten Tagung einen Bericht über den Stand des Übereinkommens und die Durchführung 
dieser Resolution vorzulegen. 

70. Plenarsitzung 
18. Dezember 2008 


